
 
 

 
 

Art. 7 des Gesetzesdekretz 196/93 (Zugriftsrecht auf die personenbezogenen Daten und andere 
Rechte) 

 
1. Der Betreffende ist berechtigt, eine Bestätlgung über das Verllegen oder Nichtvorllegern Ihn 

betreffender Daten, auch wenn sie noch nicht eingetragen sind, und deren Mitteilung in 
verständllcher Form zu erhalten.  

 
2. Der Betreffende hat Recht auf Angabe: 

 
a) der Herkungt der Ihn betreffenden Daten 
b) des Zwecks und der Art der Datenverarbeitung 
c) der Logik bei Datenverarbeitung mit Hilfe elektronischer Systeme 
d) der Kenndaten des Inhabers und der verantwortlichen  Leiter der Dateneverarbeitung und 

des  gemäß Artikel 5 Absatz 2 bestellten Vertreters 
e) der Personen oder Personkategorien, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt 

werden oder die sie in ihrer Eigenshaft als für das Inland bestellte Vertreter, verantowrtllche 
Leiter oder Beauftragte in Enfahrung bringen können. 

 
3. Der Betreffend hat das Recht auf: 
 

a) Aktualisierung, Berichtigung bzw., falls Interesse besteht, Vervollständigung der Daten  
b) Löschung, Umwandiung in anonyme Form oder Sperrung gesetzeswidrig verarbeiteter 

Daten, einschlleßlich derer, deren Verwahrung in Bezug auf die Zwecke, für die die Daten 
erfasst oder im Anschluss verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist  

c) Bescheiningung, dass die Maßnahmen unter Punkt a) und b), auch in Bezug auf deren 
Inhalt, denjenlgan bekannt gegeben  wurden, denen die Daten mitgetellt oder weitergeleitet 
wurden. 
Davon ausgenommen ist der Fall, in dem die Erfüllung dieser Auflage  unmöglich ist 
oder den Einsatz von im Vergleich zum geschützten Recht unverhältnismäßigen 
Mitteln mit sich bringt.  

 
4. Der Betroffene hat das Recht, 

 
a) sich aus rechtmäßigen Gründen der Verarbeitung ihn betreffender Daten, auch wenn sie mit 

dem Zweck der Datenrfassung verbunden sind, ganz oder tellweise zu widersetzen.  
b) Sich der Verarbeitung ihn betreffender Daten für die Zusendung von Werbematerial, den 

Direkverkauf, Marktforschungen oder Geschäftsmitteilungen ganz oder teilweise zu 
vidersetzen. 

 
 
 
 


